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Krieg mit anderen Mitteln 
Staaten haben schon immer wirtschaftspolitische Instru-
mente wie Importzölle, Steuern, Sanktionen oder ordnungs-
politische Mittel eingesetzt, um geopolitische Ziele zu errei-
chen, aber diese Praxis hat mit dem Wiederaufleben inter-
nationaler Machtrivalitäten deutlich zugenommen. Länder 
wie Österreich und politische Allianzen wie die EU müssen 
sich dieser neuen Realität stellen und ihre eigenen geoöko-
nomischen Instrumente schärfen. Dazu ist es wichtig, die 
wirtschaftlichen Mechanismen zu verstehen und über best-
mögliche Informationen über binnen- und außenwirtschaft-
liche Abhängigkeiten und Verwundbarkeiten zu verfügen. 
Das wichtigste Instrument für die europäischen Länder ist 
der EU-Binnenmarkt, dessen Tiefe und Dynamik ein defensi-
ves und offensives Druckmittel im Umgang mit ausländi-
schen Mächten darstellen. Dieser Beitrag fasst die wichtigs-
ten Ergebnisse einer großen WIFO-Studie zusammen, die 
den politischen Entscheidungsträgern als Orientierungshilfe 
dienen soll. 

 War by Other Means 
Countries have always used economic policy tools such as 
import duties, taxes, sanctions, or regulatory instruments to 
achieve geopolitical objectives, but the practice has be-
come much more widespread with the re-emergence of 
international power rivalries. Countries such as Austria and 
political alliances such as the EU must embrace this new 
reality and sharpen their own geoeconomic instruments. To 
do so, it is important to understand the economic mecha-
nisms at play and to have the best possible information 
about domestic and foreign economic dependencies and 
vulnerabilities. The single most important instrument for Eu-
ropean countries is the EU single market whose depth and 
dynamism offer defensive and offensive leverage in deal-
ing with foreign powers. This article summarises the main 
findings of a large WIFO study that is meant to provide 
guidance to policy practitioners.  
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Seit Staaten um Macht streiten, setzen sie 
neben militärischen auch wirtschaftliche Mit-
tel ein. Diese handelspolitischen Maßnah-
men für geopolitische Zwecke werden im 
Folgenden diskutiert. Auf Grundlage von 
Russlands Angriffskrieg lassen sich für den 
Westen Eingriffe in den Freihandel begrün-
den. Unternehmen internalisieren machtpoli-
tische Auswirkungen nicht, sodass Staaten 
diese sicherheitspolitischen Externalitäten re-
duzieren sollten. 

Die moderne Welt ist stark mit eng geknüpf-
ten globalen Wertschöpfungsketten wirt-
schaftlich verflochten. Und die globalen öf-
fentlichen Güter, deren Bereitstellung durch 
fehlende Kooperation gefährdet wird, sind 
vielfältig: die Bekämpfung des globalen Kli-
mawandels, die Bewahrung der Biodiversi-
tät, der Schutz der Meere, die Governance 
des weltweiten Internets oder die Eindäm-
mung des Terrorismus. Außerdem kommt die 

Welt aus einer außergewöhnlichen Phase, in 
der machtpolitische Interessen der Mehrung 
des wirtschaftlichen Wohlstands untergeord-
net schienen. Nach dem Ende des Kommu-
nismus in Europa schien das Ringen der 
Mächte zugunsten der demokratischen 
Marktwirtschaften des Westens entschieden. 
Fukuyama (1992) sprach im Titel seines be-
rühmten Buches vom Ende der Geschichte. 
30 Jahre später, mit dem Einmarsch Russ-
lands in der Ukraine im Februar 2022, ist die 
These wohl endgültig widerlegt. Aber schon 
ein gutes Jahrzehnt davor, als das staatska-
pitalistische, autokratische China ganz im 
Gegensatz zum Westen ohne große Schram-
men durch die Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise von 2008/09 kam, ist der Systemwettbe-
werb mit aller Macht zurückgekehrt. Er wird 
militärisch, aber auch mithilfe ökonomischer 
Instrumente betrieben. 
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Wie moderne Wirtschaftskriege vorbereitet 
und gewonnen werden können, haben 
Blackwill und Harris (2016) in ihrem Buch "War 
by Other Means" beschrieben. Drezner et al. 
(2021) erörtern detailreich, wie Staaten ihre 
wirtschaftliche Interdependenz in Wert-
schöpfungsnetzwerken für geostrategische 
Zwecke nutzen oder missbrauchen können. 
Das Sommerheft 2022 von "Finance und De-
velopment", des Magazins des Internationa-
len Währungsfonds, widmet sich der Wieder-
kehr der Geoökonomik (geoeconomics) – 

dem Einsatz wirtschaftspolitischer Instru-
mente für machtpolitische Ziele. Dies sind 
nur einige Beispiele einer in der letzten Zeit 
rasch wachsenden Literatur. Außenhandels-
politik muss vor dem Hintergrund veränderter 
Bedingungen grundlegend und in vielerlei 
Hinsicht neu gedacht werden (siehe ausführ-
lich dazu Braml und Felbermayr, 2022). Hier 
soll vor allem die Nutzung von handelspoliti-
schen Instrumenten für geopolitische Zwe-
cke erörtert werden. 

1. Sicherheitspolitische Externalität 

Wie alt das Nachdenken über Geoökono-
mik ist, lässt sich anhand von Adam Smiths 
"Wealth of Nations" aus dem Jahr 1776 gut 
nachvollziehen (Smith, 1776). Bekanntlich 
zeigt Smith dort einerseits eindrücklich, wie 
Arbeitsteilung – innerhalb und zwischen Nati-
onen – den Wohlstand so steigern kann, 
dass alle Beteiligten bessergestellt werden. 
Er warnt vor Protektionismus und dem Ver-
such, Handelspartner durch "Beggar-thy-
Neighbour"-Politiken auszubeuten. Gleich-
wohl ist ihm bewusst, dass Arbeitsteilung 
auch Abhängigkeiten schafft, die opportu-
nistisch ausgenutzt werden können. Dies illus-
triert er am Beispiel des Wettstreits zwischen 
England und Holland, und schreibt ". . . de-
fence, however, is of much more im-
portance than opulence" (Buch IV, Kapi-
tel II). Aus sicherheitspolitischen Gründen 
kann daher die Beschränkung des Außen-
handels erforderlich sein. Die "Navigation 
Acts", die holländischen Schiffen den Zu-
gang zu englischen Häfen verwehrten, hält 
er daher für ". . . perhaps, the wisest of all 
commercial regulations of England". Politik-
wissenschafter:innen ist dieser Teil von Smiths 
Opus Magnum wohlbekannt; Ökonom:in-
nen, jedenfalls solche, die zwischen 1990 
und 2010 ihr Handwerk erlernten, haben ihn 
allerdings oftmals aus den Augen verloren. 

Dass sicherheitspolitische Einschränkungen 
des Handels legitim sein können, ist auch im 
"General Agreement on Tariffs and Trade" 
(GATT) und mithin in den Bestimmungen zur 
Welthandelsorganisation (WTO) angelegt. 
Artikel XXI des GATT sieht Ausnahmen vor, 
sofern es die nationale Sicherheit erfordert. 
In den letzten Jahren wurde von dieser Be-
stimmung Gebrauch gemacht, nachdem 
sie lange Jahre eher tabuisiert worden war – 
aus gutem Grund, denn es ist das Recht je-
des souveränen Staates, selbst zu definieren, 
was die nationale Sicherheit bedroht. So ist 
der Artikel XXI nur schwer vor den Gerichten 
der WTO zu verhandeln (was allerdings 
gleichwohl geschieht). Der berühmteste Fall 
ist jener der USA unter Präsident Trump, die 
2018 mit dem Hinweis auf nationale Sicher-
heitsbedenken begonnen haben, Zusatz-
zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu er-
heben. 

Die Welthandelsordnung hat mit Fragen der 
nationalen Sicherheit inhärente Schwierig-
keiten, ist sie doch für das Erreichen von re-
ziproken Wohlfahrtsgewinnen in einem Kon-
text von Positivsummenspielen geschaffen 
worden. Mit der Nullsummenspiellogik inter-
nationaler Rivalitäten kann sie nicht umge-
hen; dafür fehlen ihr die Instrumente. Vor al-
lem sind die erlaubten Reaktionen auf Re-
gelverstöße der Handelspartner bloß auf 
den Ersatz des entstandenen wirtschaftli-
chen Schadens ausgerichtet und nicht auf 
Bestrafung – die Rede von "Strafzöllen" ist da-
her eigentlich fehl am Platz. Der Artikel XXI 
des GATT lässt sich wohlfahrtsökonomisch 
begründen. Wenn Unternehmen darüber 
entscheiden, woher sie Vorprodukte oder 
Handelsware beziehen und wohin sie liefern, 
ignorieren sie regelmäßig, dass ihre Handlun-
gen außenpolitische Auswirkungen haben 
können. Das ist meist völlig rational, denn 
selbst große Unternehmen sind zu klein, als 
dass ihr einzelwirtschaftliches Verhalten die 
machtpolitische Balance verändern würde. 
In der Summe aller Entscheidungen entste-
hen aber womöglich Ergebnisse, die dem 
Gemeinwohl abträglich sind, weil sie etwa 
eine exzessive Konzentration auf wenige Lie-
feranten oder Lieferländer hervorbringen. 
Damit läuft ein Land Gefahr, von einem 
Handelspartner, der die wirtschaftlichen Ab-
hängigkeiten opportunistisch nutzt, politisch 
erpresst zu werden – die strategische Auto-
nomie des Inlandes ist mithin bedroht. Das 
Negieren machtpolitischer Konsequenzen ist 
auf einzelwirtschaftlicher Ebene rational, auf 
kollektiver Ebene aber irrational. Man kann 
hier von einer sicherheitspolitischen Externali-
tät sprechen. Damit ist staatliches Eingreifen 
zu rechtfertigen. Der deutsche Wirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier hat 2019 in seiner Natio-
nalen Industriestrategie ganz ähnlich argu-
mentiert (Altmaier, 2019). 

Dazu kommt, dass Unternehmen oft rational 
erwarten können, dass der Staat hilft, wenn 
Lieferungen aus dem Ausland ausbleiben. 
Daher stehen sie stets in Versuchung, zu viel 
zu riskieren und ihre Beschaffungs- und Ab-
satzstrategien auf eine zu kleine Zahl von 
Ländern zu konzentrieren, wenn dadurch 
Kosten gespart werden. Hier handelt es sich 

Die Geoökonomik be-
fasst sich mit dem Ein-
satz wirtschaftspoliti-
scher Instrumente zu 
machtpolitischen Zwe-
cken. 

Beschränkungen des in-
ternationalen Handels 
aus sicherheitspoliti-
schen Gründen sind 
durch die WTO gedeckt. 
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um einen Fall von moralischem Risiko (Moral 
Hazard), dessen Eindämmung ebenfalls 
staatliche Eingriffe erfordern kann. Die Frage 
ist nun, welche effizienten und effektiven In-
strumente zur Verfügung stehen und ver-
wendet werden sollten. Dies ist gegenwärtig 
Gegenstand einer hitzigen Debatte. Klar ist, 
dass es bereits ein außenhandelspolitisches 
Instrumentarium gibt. Oft ist dieses allerdings 
nicht sehr zielgenau, z. B. wenn die Meistbe-
günstigungsklausel des Handelsrechts die 
Anwendung einer Maßnahme auf alle Han-
delspartner erzwingt. Zielgerichteter, aber 
auch spezieller sind beispielsweise Antidum-
ping-Zölle, die verhindern sollen, dass ein 

ausländischer Anbieter mit Kampfpreisen 
eine Monopolstellung im Inland erreicht, um 
dieses dann politisch oder wirtschaftlich aus-
beuten zu können. Allgemein geht es um 
ordnungspolitische Rahmenbedingungen, 
die die sicherheitspolitische Externalität und 
das moralische Risiko direkt adressieren kön-
nen. Das sind Anreize zur Diversifizierung von 
Beschaffungs- und Absatzmärkten, etwa 
durch das Abschließen von Freihandelsab-
kommen. Wo nur sehr wenige Beschaffungs-
quellen existieren, sind die Förderung von 
Forschung an Substitutionsprodukten und 
gegebenenfalls auch die Anlage staatlicher 
strategischer Reserven sinnvoll. 

2. Gefährliche Abhängigkeiten überall? 

Es ist überraschend schwierig, gefährliche 
Abhängigkeiten genau zu identifizieren, 
denn dafür fehlen in der Regel die erforderli-
chen Daten. Aber einige Beobachtungen 
lassen sich dennoch machen. Zum einen ist 
zentral, alle wirtschaftlichen Interdependen-
zen in den Blick zu nehmen und nicht nur auf 
Güter – z. B. Stahl und Aluminium, Batterien, 
Chips, pharmazeutische Produkte – abzustel-
len. Auch bei verschiedenen Dienstleistun-
gen – von Betriebssystemen bis hin zu Finanz-
dienstleistungen – können hohe Abhängig-
keiten existieren. Außerdem sollte man nicht 
nur auf den internationalen Handel blicken, 
sondern auch die Aktivitäten von ausländi-
schen Unternehmen im Inland und von hei-
mischen Unternehmen im Ausland betrach-
ten. Und schließlich sind Abhängigkeiten 
auch im Bereich immaterieller Wirtschaftsgü-
ter, etwa bei der Nutzung ausländischer Pa-
tente, zu finden. 

Deutschland ist Teil des hochintegrierten EU-
Binnenmarkts. Deutsche Wertschöpfung fin-
det sich in Exporten anderer EU-Länder, und 
Importe aus den Nachbarländern stecken in 
deutschen Exporten nach Übersee. In wel-
chem EU-Land Importe oder Exporte aus 
Extra-EU-Ländern erfolgen, ist daher weitge-
hend irrelevant. Deutschland ist Teil der EU-
Zollunion und verfügt über keine eigenstän-
dige Handelspolitik. Daher sollten Abhängig-
keiten auf EU-Ebene untersucht werden, 
nicht auf einzelstaatlicher Ebene – es sei 
denn, man unterstellt den Zusammenbruch 
der EU selbst. Wirtschaftlich wäre das für alle 
EU-Länder der größtmögliche Schadensfall 
(Felbermayr et al., 2022a). 

Sucht man nach den strategisch wichtigsten 
Wirtschaftspartnern, so wird man in der Zah-
lungsbilanz eher fündig als in den Handels-
daten, die nur den Güterhandel abbilden. 
Für die EU 27 sind nach wie vor die USA der 
wichtigste wirtschaftliche Partner, vor dem 
Vereinigten Königreich (Abbildung 1). China 
kommt erst an dritter Stelle, relativ dicht ge-
folgt von der – an der Bevölkerung gemes-

sen 160-mal kleineren – Schweiz. Betrachtet 
man nur den Güterhandel, dann dominiert 
China. Dieses hat allerdings im Bereich des 
Dienstleistungshandels und der Primärein-
kommen (Erträge von Auslandsinvestitionen) 
nur eine sehr geringe Bedeutung. Sowohl im 
Handel mit den USA als auch mit dem Verei-
nigten Königreich dominieren importseitig 
Dienstleistungen; auch im Handel mit Offs-
hore-Finanzzentren, die wirtschaftlich häufig 
den angelsächsischen Ländern zuzurechnen 
sind, überwiegen Dienstleistungen. Exportsei-
tig sind Güter für alle Handelspartner der EU 
wichtiger, in vielen Ländern übersteigen die 
Einnahmen aus Dienstleistungsexporten und 
Auslandsinvestitionen allerdings die Einnah-
men aus Güterexporten. Eine einseitige Fo-
kussierung auf den Güterhandel ist daher 
fehl am Platz. 

Die umfassendere Betrachtung auf Basis der 
Zahlungsbilanz macht ebenfalls klar, dass die 
Handelsbeziehungen der EU deutlich gleich-
gewichtiger sind, als oft unterstellt wird. Zwar 
übersteigt der Wert der Güterexporte in die 
USA jenen der Importe aus den USA um das 
Doppelte, bei den Dienstleistungen verhält 
es sich allerdings umgekehrt (Braml & Felber-
mayr, 2023). Das Defizit der EU im Güterhan-
del mit China macht 1,1% des EU-BIP aus; die 
Überschüsse im Dienstleistungshandel und 
bei den Primäreinkommen reduzieren den 
Fehlbetrag um ein Drittel (von 158 auf 
107 Mrd. €). Die Gleichgewichtigkeit bilate-
raler Wirtschaftsbeziehungen ist aus geoöko-
nomischer Perspektive hoch relevant. Droht 
die EU etwa von den USA beim Export von 
Gütern handelspolitisch behindert zu wer-
den, kann sie bei Dienstleistungsimporten 
gegebenenfalls dagegenhalten. Obwohl 
Umsätze keinen Maßstab für Wohlfahrtsge-
winne durch Handel – oder für Verluste bei 
einem Wegbrechen bilateraler Transaktio-
nen – darstellen, zeigen Studien, dass die 
Wohlfahrtseffekte der wirtschaftlichen In-
tegration ungefähr proportional zu umfas-
send definierten Zahlungsbilanzpositionen 
sind (Felbermayr & Krebs, 2023). 

Die USA und das Verei-
nigte Königreich sind 

immer noch die strate-
gisch wichtigsten Han-
delspartner der EU 27. 

An dritter Stelle folgt 
China. 
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Abbildung 1: Zahlungsbilanz der EU 27 mit den wichtigsten Partnerländern 2021 

 

Q: Felbermayr et al. (2022b). 

 

Mit einem Blick auf die Handelsstatistik lassen 
sich Abhängigkeiten auf Produktebene 
identifizieren. Im Jahr 2019 importierte die EU 
insgesamt 10.280 verschiedene in der Zollsta-
tistik erfasste Güter im Wert von 1.935 Mrd. € 
von außerhalb des Zollgebiets. 227 dieser 
Produkte kamen dabei aus einem einzigen 
Land; in 193 Fällen war der Importwert gerin-
ger als 50.000 €. Unter den Gütern sind viele 
spezialisierte Lebensmittel, die definitionsge-
mäß nur aus einem einzigen Land stammen 
können, etwa Tequila aus Mexiko oder Gru-
yère aus der Schweiz. 

779 Produkte mit einem Importwert von 
3,5 Mrd. € kamen aus höchstens drei unter-
schiedlichen Lieferländern. Sie machten 
0,2% des gesamten Importwerts aus. Die 
Handelsstatistik enthüllt daher keine hohe 
Abhängigkeit von einzelnen Importländern. 
Dennoch fallen wichtige Industrierohstoffe 
wie etwa Blei, Thallium, Barium, Beryllium, Li-
thium oder Platin in die Gruppe. Uranerz (Im-
portwert von 74 Mio. €) kam 2019 gerade 
einmal aus zwei Lieferländern, darunter Russ-
land. Spezielle, für die pharmazeutische In-
dustrie wichtige Substanzen wie etwa Chlo-
rethylen, Anthraquinon oder Fenproporex 
kamen aus höchstens drei Ländern, ebenso 
wie hoch spezialisierte Güter (z. B. Telekom-
munikationssatelliten, Kühlschiffe oder 
Schwimmbagger). Betrachtet man ein Maß 
für den Konzentrationsgrad der europäi-
schen Importe (Herfindahl-Index), so zeigt 
sich, dass dieses Maß in den letzten 15 Jah-
ren im Gegensatz zu den USA nicht ange-
wachsen ist. China hingegen konnte seine 
Importquellen deutlich diversifizieren. 

Handelsdaten sind für die Beurteilung von 
Abhängigkeiten allerdings allein nicht ausrei-
chend. Für eine belastbare Analyse wäre es 
erforderlich, die Produktionsmengen der ein-
zelnen Länder zu kennen, und zwar auf Pro-
duktebene. Hier ist die Datenlage wesent-
lich schlechter als in der Handelsstatistik. Um 
zu wissen, welchen volkswirtschaftlichen 
Schaden eine deutliche Verteuerung oder 
Rationierung von Importgütern hervorrufen 
würde, müssten auch die Verwendung der 
Güter im Inland und die davon abhängige 
Wertschöpfung bekannt sein. Im Idealfall 
stünden dafür Daten auf Unternehmens-
ebene zur Verfügung, die die Input-Output-
Verknüpfungen der Unternehmen darstellen. 
Davon ist die amtliche Statistik weit entfernt. 
Die aktuellen harmonisierten Input-Output-
Tabellen der OECD etwa enthalten Informa-
tion über 45 breit definierte Sektoren. Selbst 
auf Basis detaillierterer Daten wären belast-
bare Aussagen darüber, welche Importgüter 
oder -dienstleistungen essenziell sind, 
schwierig, weil die Ersetzbarkeit (Substituier-
barkeit) der Importe durch Alternativen nur 
grob geschätzt werden kann und die Substi-
tution in der kurzen Frist deutlich schwieriger 
erscheint als in der langen. Weiters sind die 
Knotenpunkte in Input-Output-Netzwerken 
auf Unternehmensebene endogen und ver-
änderlich. Eine saubere Identifikation strate-
gischer Güter auf objektiver Datenbasis ist 
also kaum möglich. Es besteht daher die 
Gefahr, dass auf Basis interessengetriebener 
Einschätzungen Listen von schützenswerten 
Industrien oder Gütern erstellt werden, für 
die der Staat die heimische Produktion sub-
ventioniert, Übernahmen heimischer Unter-
nehmen im Inland verbietet oder andere 
protektionistische Maßnahmen ergreift. 
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3. Protektionistische Maßnahmen häufiger und teuer 

In den letzten 15 Jahren ist die Zahl der in 
Kraft befindlichen Importrestriktionen stetig 
angewachsen, sowohl im Güter- als auch im 
Dienstleistungshandel (Abbildung 2). Das 
"Global Trade Alert"-Projekt der Universität 
Sankt Gallen weist allein im Güterhandel ei-
nen Nettobestand von etwa 18.000 restrikti-
ven Maßnahmen aus (Stand Ende 2022). Bei 
der Zählung wird nicht unterschieden, ob 
die Maßnahmen eine klassische "Beggar-

thy-Neighbour"-Motivation aufweisen oder 
aber geoökonomisch motiviert sind. Jeden-
falls erreichte im Jahr 2020 die Zahl neuer 
restriktiver Maßnahmen mit knapp 3.000 ei-
nen Höhepunkt; seitdem sinkt sie wieder. 
Deutlich seltener sind Exportsubventionen; 
ihr Nettobestand von zuletzt etwa 5.500 
Maßnahmen wächst aber ebenso kontinu-
ierlich. 

 

Abbildung 2: Zahl der handelspolitischen Maßnahmen 
Weltweit, in 1.000 

 

Q: "Global Trade Alert"-Datenbank (abgerufen am 16. 2. 2023), WIFO-Berechnungen und -Darstellung. Nettobestand . . . Differenz von Restriktionen 
und Liberalisierungen. Linke Achse: Jährliche Anzahl neuer Maßnahmen; rechte Achse: Nettobestand. 

 

Seit 2020 kommt ein regelrechter Boom bei 
Exportrestriktionen dazu; mittlerweile liegt 
der Nettobestand bei etwa 700, nach etwa 
150 im Jahr 2019. Exportrestriktionen sind 
zwar kurzlebig und werden häufig schnell 
wieder aufgehoben, sind aber zugleich be-
sonders problematisch, weil sie künstliche 
Knappheiten in den Importländern erzeu-
gen. In den letzten Jahren wurden sie in den 
Bereichen Gesundheit und Lebensmittel 
häufig eingesetzt, um die Preise kritischer 
Güter im Inland niedrig zu halten. Diese Tak-
tik ist vermutlich ein wichtiger Grund dafür, 
dass weltweit die Sorge um die Verfügbar-
keit kritischer Güter zugenommen hat, weil 
Lieferungen aus dem Ausland als zuneh-
mend unsicher wahrgenommen werden. Ex-
portrestriktionen sind aus volkswirtschaftlicher 
Perspektive äußerst schädlich: Angesichts 
globaler Angebotsschocks zerstören sie die 
Versicherungsfunktion des Außenhandels 
und mindern die Wohlfahrtswirkung integrier-
ter Märkte (Heiland, 2021). 

Der zunehmende Protektionismus hat seit 
etwa 2008 zu einer Verlangsamung des 
Wachstums im internationalen Handel ge-
führt, wobei auch andere Determinanten 
wichtig sind, etwa die Normalisierung des 
Wirtschaftsmodells Chinas weg von einer 
dramatischen Überspezialisierung auf han-
delbare Güter oder das Auslaufen von Son-
derfaktoren aus der Gründung der WTO. Da-
vor war für etwa 20 Jahre der Güterhandel 
deutlich schneller gewachsen als die Güter-
produktion. Seit 2008 wachsen beide Grö-
ßen im Trend trotz erheblicher Schwankun-
gen – jüngst durch die COVID-19-Krise – 
etwa gleich stark. Damit ist die Phase der Hy-
perglobalisierung (Rodrik, 2006) tatsächlich 
beendet und die Phase der Slowbalisation 
(The Economist, 24. Februar 2019) eingelei-
tet. Eine Deglobalisierung – ein langfristiger 
Rückgang des Welthandels – ist trotz aller Ri-
siken eher unwahrscheinlich (Felbermayr & 
Wolff, 2023). 

Obwohl handelspoliti-
sche Restriktionen welt-
weit zugenommen ha-

ben, ist eine weitrei-
chende Deglobalisie-

rung eher unwahr-
scheinlich. 
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Handelspolitische Restriktionen, egal wie sie 
motiviert sein mögen, sind volkswirtschaftlich 
in der Regel teuer. Darüber gibt es viel wis-
senschaftliche Evidenz, die meistens modell-
basiert ist, weil die interessierende gesamt-
wirtschaftliche Wohlfahrt nicht direkt be-
obachtbar ist und kausale Zusammenhänge 
in Daten nur schwer herzustellen sind. Die 
Modelle werden jedoch laufend besser und 
können auf genauere Basisdaten zurückgrei-
fen. In einer aktuellen Studie weisen Eppin-
ger et al. (2021) nach, dass eine dauerhafte 
Unterbrechung des Handels zwischen Län-
dern mit langfristigen Einbußen in der Kauf-
kraft von 6% (USA) bis 80% (Luxemburg) im 
Vergleich zum Basisjahr (2014) verbunden 
wäre. In den anderen Ländern läge der Ver-
lust je nach Größe und Offenheitsgrad der 

betrachteten Volkswirtschaft dazwischen, in 
Deutschland etwa bei 20%, in Österreich bei 
27% und in den Niederlanden bei 38%. 
Würde nur der Handel mit Vor- und Zwi-
schenprodukten entlang der Lieferketten un-
terbrochen, so wären die Verluste im Durch-
schnitt etwa halb so hoch. Bleibt der EU-
Binnenmarkt bestehen, so halbieren sich die 
Verluste für die EU-Länder in etwa noch ein-
mal. Dennoch bleiben die Effekte groß: Für 
Deutschland etwa bedeutete ein Abreißen 
der Wertschöpfungsketten außerhalb der EU 
einen Einbruch des Pro-Kopf-Einkommens (in 
Preisen von 2021) um langfristig etwa 2.000 € 
pro Jahr (für alle Zukunft). In der kurzen Frist 
wären die Verluste etwa doppelt so hoch. 
Der Barwert der Einkommenseinbußen läge 
schnell bei mehreren 10.000 € pro Person. 

 

Abbildung 3: Nicht-handelspolitische Ziele in Handelsabkommen und Wirtschaftssanktionen 

 

 

Q: Felbermayr et al. (2022b), Global Sanctions Data Base (Kirilakha et al., 2021). 

 

Eine Entkoppelung von den internationalen 
Partnerländern (Decoupling) wäre also auf 
jeden Fall teuer, auch wenn sie sich auf ein-
zelne Handelspartner beschränkte. Wie Ab-
bildung 1 zeigte, sind es einige wenige Län-
der, die die Gesamtschau dominieren: allen 
voran die USA, dann das Vereinigte König-
reich, China und die Schweiz. Mit allen vier 
Ländern verläuft der Außenhandel der EU 
mit Gütern und Dienstleistungen derzeit nicht 
ungestört. In allen Fällen sind es vorrangig 
Fragen der strategischen Souveränität, die 
Schwierigkeiten bei der weiteren Absenkung 
von Handelsbarrieren machen. 

In der COVID-19-Krise wurde mehrfach argu-
mentiert, Außenhandel mache verwundbar. 

In der Tat ist es so, dass ein Produktionsausfall 
im Ausland – etwa aufgrund von massiven 
Quarantänemaßnahmen wie im Frühjahr 
2020 in China – über den Weg der globalen 
Wertschöpfungsketten auch in der EU zu Pro-
duktionseinbußen führt, weil Vor- und Zwi-
schenprodukte fehlen. Das war über meh-
rere Monate in Europa deutlich zu spüren. 
Wäre man nicht auf importierte Vor- und 
Zwischenprodukte angewiesen, würden 
diese negativen Effekte wegfallen. Die inter-
nationale Arbeitsteilung entlang von Wert-
schöpfungsketten erzeugt aber Wohlfahrts-
gewinne, auf die man dann ebenfalls ver-
zichten müsste. Eppinger et al. (2021) zeigen 
anhand der COVID-19-Einschränkungen in 
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China, dass der Vorteil einer geringeren Ver-
letzlichkeit durch Produktionsstopps in China 
um etwa eine ganze Größenordnung kleiner 
wäre als der Wohlfahrtsverlust durch den 
gänzlichen Verzicht auf internationale Ar-
beitsteilung. 

Protektionistische Maßnahmen können un-
terschiedlich motiviert sein. Neben dem kon-
struktiven klassischen Ziel, Wohlfahrtspotenzi-
ale durch internationale Arbeitsteilung zu er-
schließen, oder dem destruktiven Ziel, die 
Austauschverhältnisse (Terms-of-Trade) zu-
gunsten des eigenen Landes zu verändern, 
treten seit einigen Jahren andere – nicht-
handelspolitische – Ziele in den Vordergrund. 
Diese sind sehr vielfältig und werden mit un-
terschiedlichen Instrumenten verfolgt. Zum 
einen finden sie sich in den 

Handelsabkommen fortgeschrittener Volks-
wirtschaften wie der EU. Die linke Grafik in 
Abbildung 3 zeigt einen Index der Legalisie-
rung von Zielen in Handelsabkommen der 
EU, die nicht mit dem Abbau von diskriminie-
renden Handelsbarrieren zu tun haben. Die-
ser Index ist in den letzten Jahrzehnten stark 
angestiegen. Die EU bietet mit ihren Han-
delsabkommen den Partnerländern verbes-
serten Marktzugang in Europa an, verlangt 
dafür aber die Einhaltung von Standards au-
ßerhalb der klassischen Handelspolitik, wozu 
die Länder ohne die Anreize aus Europa oft 
nicht bereit wären. Das ist ein klassisches Bei-
spiel positiver wirtschaftlicher Sanktionen im 
Dienste geoökonomischer Ziele. Negative 
Sanktionen würden im Gegensatz dazu den 
Zugang zum europäischen Markt einschrän-
ken. 

4. Negative Sanktionen im Handelsrecht und in der Geoökonomik 

Klassische (negative) Sanktionen, die auslän-
dischen Importeure und Exporten den 
Marktzugang entziehen, wurden in den letz-
ten Jahren ebenfalls häufiger eingesetzt 
(Abbildung 3, rechte Grafik). Für 2022 weist 
die "Global Sanctions"-Datenbank knapp 
600 aktive Sanktionsregime aus. Dabei han-
delt es sich um bilaterale Beziehungen zwi-
schen Ländern, zwischen denen offizielle, 
nicht vorrangig handelspolitisch motivierte 
Wirtschaftssanktionen aufrecht sind. Solche 
Maßnahmen liegen nicht im eigentlichen 
Wirkungsbereich der WTO, sondern sind typi-
scherweise (implizit) von Artikel XXI des GATT 
gedeckt. Die Datenbank listet jeweils das 
primäre, von der Politik genannte Ziel der 
Sanktionen auf. Dabei zeigt sich, dass die 
Ziele vielfältig sind. Sie reichen von einem 
Politikwechsel im Zielland über die Destabili-
sierung eines Regimes zur Klärung eines terri-
torialen Konfliktes, der Verhinderung eines 
Krieges, der Bekämpfung von Terrorismus bis 
hin zu Beendigung eines Krieges, der Wie-
dereinsetzung von Menschenrechten und 
von Demokratie. 

Neben geoökonomischen Sanktionen, wie 
sie in Abbildung 3 gezeigt werden, spielen 
Sanktionen im "normalen" Außenhandels-
recht der WTO eine wichtige und konstruk-
tive Rolle. Sie sind für die Stabilität eines offe-
nen Handelssystems notwendig. Denn auf Ei-
gennutz fokussierte Länder haben große An-
reize, vom Freihandel abzuweichen, wenn 
sie das ohne Konsequenzen tun können. Aus 
der Sicht eines einzelnen Landes ist Freihan-
del nicht optimal – das belegt die soge-
nannte Optimalzolltheorie mindestens seit 
den 1950er-Jahren (Johnson, 1953). Denn 
durch einen klug gewählten Importzoll (oder 
einer Exportsteuer) können die Austausch-
verhältnisse verbessert werden. Das inkludi-
ert auch das Ansinnen, ausländische Unter-
nehmen mittels Subventionen zur Produktion 
vor Ort anzureizen und so Importe zu vermei-
den. Das Problem dieser Politik liegt darin, 

dass sie nicht verallgemeinerbar ist. Wenn 
alle Länder so handeln, dann stellen sich die 
Handelspartner kollektiv in der Regel 
schlechter. Mehr noch, sie können diesem 
"Gefangenendilemma" nicht entfliehen, 
denn die beste Antwort auf einen Importzoll 
des Auslands ist ein eigener Importzoll. Die 
WTO bietet einen Ausweg: Sie bietet ein Fo-
rum für wiederholte Interaktionen von Län-
dern und ein Protokoll für die Sanktionierung 
von Regelverstößen. Länder, die durch ei-
nen illegitimen Importzoll (oder eine andere 
Maßnahme) eines Handelspartners geschä-
digt werden, dürfen eine äquivalente Maß-
nahme setzen, die den erhofften Vorteil des 
regelbrechenden Landes zunichtemacht. 
Mit der Aussicht auf diese Reaktion ver-
schwinden die Anreize für die Setzung eines 
Optimalzolls. 

Es ist also die Zolldrohung, die ein freiheitli-
ches Zollregime erst möglich macht. Im Ide-
alfall ist die Verhängung der Sanktion gar 
nicht erforderlich, denn das regelwidrige 
Verhalten tritt erst gar nicht ein. Im Kontext 
des GATT und der WTO hat das viele Jahr-
zehnte lang sehr gut funktioniert. Allerdings 
sind die zulässigen Sanktionen im Handels-
recht so kalibriert, dass sie Schadenswieder-
gutmachung im wirtschaftlichen Sinn bewir-
ken. Wenn es bei dem Regelverstoß aber 
gar nicht um wirtschaftliche Vorteile geht, 
sondern um machtpolitische, dann ist die 
angedrohte WTO-Sanktion nicht mächtig 
genug. In anderen Worten: Nur wenn die 
Zielfunktionen der Regierungen Positivsum-
menspiele zulassen, funktioniert der WTO-
Mechanismus; in Nullsummenspielen versagt 
er. So kann es trotz WTO-rechtskonformer 
Sanktionen optimal für ein Land sein, einen 
bewussten Regelbruch zu begehen. Mög-
licherweise waren Maßnahmen der Trump-
Regierung gegen China so zu begründen. 

Egal wie Sanktionen begründet sind, eines 
haben sie immer gemeinsam: Sie entfalten 

Nicht-handelspolitische 
Ziele haben in den Han-

delsabkommen der EU 
an Bedeutung gewon-

nen. 

Handelspolitische Sank-
tionen entfalten ihre Wir-

kung primär in der 
Phase der Sanktionsan-

drohung. 
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ihre eigentliche Wirkung, falls sie überhaupt 
eine haben, während der Drohphase und 
nicht, wenn sie verhängt werden. Die Dro-
hung mit einer negativen Sanktion – oder 
auch das Versprechen einer positiven Sank-
tion – kann, wenn die angekündigte Maß-
nahme richtig kalibriert ist, das Verhalten des 
Ziellandes ändern, weil sich sein Nutzenkalkül 
verändert. So könnte ein Regelbruch wegen 
einer angekündigten Sanktion keinen positi-
ven Nettonutzen für eine Volkswirtschaft er-
zielen und unterbleibt deshalb. Negative 
Sanktionen müssen daher gar nicht einge-
setzt werden. Falls aber trotzdem der Regel-
bruch erfolgt, etwa weil die Sanktionsdro-
hung zu schwach bemessen war, dann muss 
die Sanktion zwar verhängt werden – sonst 
verliert das drohende Land jede Glaubwür-
digkeit –, aber eine schnelle Wirkung ist sehr 
unwahrscheinlich, denn das Land verübt 
den Regelbruch eben, weil der Nettonutzen 
trotz tatsächlicher Sanktionierung positiv 
bleibt. Die empirische Beobachtung eines 
Sanktionserfolgs in etwa 40% aller Sanktions-
episoden und oft erst nach vielen Jahren ist 
daher nicht überraschend. Das Versprechen 
positiver Sanktionen muss bei Erfolg ebenfalls 
eingelöst werden, sonst verliert das Land 
Glaubwürdigkeit, und das nächste Verspre-
chen wirkt nicht. 

Um Sanktionen als geoökonomisches Mittel 
zu perfektionieren, muss sich eine Regierung 
hinreichend gute und vollständige Informati-
onen über den Gegner beschaffen; nur 
dann kann sie wissen, wie ihre Sanktionsdro-
hungen richtig zu kalibrieren sind. Sind sie zu 
stark bemessen, dann sind sie wenig glaub-

würdig, weil ja jede Sanktion auch das sank-
tionierende Land wirtschaftlich trifft. Sind sie 
zu schwach bemessen, wirken sie nicht. Weil 
der Nettonutzen eines Regelbruches eines 
geoökonomischen Gegners nicht nur öko-
nomisch zu bewerten ist, muss die Regierung 
neben den zu erwartenden wirtschaftlichen 
Auswirkungen im In- und Ausland auch die 
politischen Präferenzen, Kosten, Nutzen und 
Optionen des Gegners kennen. 

Sie muss auch den Ablauf eines Sanktions-
prozesses gut strukturieren. Angedrohte 
Sanktionen müssen am Ende auch verhängt 
werden können, obwohl sie im Inland hohe 
Kosten verursachen. Daher braucht es trans-
parente Entscheidungswege. Außerdem ist 
Geschwindigkeit bei der Verhängung von 
Sanktionen erforderlich – muss erst monate-
lang beraten werden, verpufft die Wirkung. 
Das geplante "Anti-Coercion"-Instrument der 
EU-Kommission sollte gerade den angespro-
chenen Verfahrensweg verbessern, weil es 
diesen beschleunigt und die Sanktionsdro-
hung glaubwürdiger macht. 

Ganz zentral für positive und negative Sank-
tionen ist aber vor allem eines: die Größe 
und Tiefe des Marktes, dessen Zugang durch 
Sanktionen eingeschränkt werden könnte. 
Für die EU ist das der Binnenmarkt. Der Brexit 
hat ihn verkleinert; das schmälert die Sankti-
onsmöglichkeiten der EU. In den letzten Jah-
ren ist der Binnenmarkt auch nicht weiter 
vertieft worden; das macht Sanktionen für 
die Handelspartner weniger schmerzhaft. 
Und schließlich ist auch das geringe Wirt-
schaftswachstum in der EU ein Hemmschuh. 

5. Anwendung: Sanktionen gegen Russland 

Nachdem am 24. Februar 2022 die Armee 
der Russischen Föderation in der Ukraine ein-
marschiert ist, haben westliche Staaten – die 
EU, das Vereinigte Königreich, die USA, Ka-
nada, die Schweiz, Japan, Südkorea, Austra-
lien und Neuseeland – Sanktionen eingeführt 
und in mehreren Runden verschärft. Die 
Sanktionen haben in der Klassifikation der 
"Global-Sanctions"-Datenbank (Abbildung 3, 
rechte Grafik) das Ziel, Russland zu zwingen, 
den Krieg in der Ukraine zu beenden. Wie 
oben ausgeführt, hätte die Sanktionsdro-
hung bereits vor dem Einmarsch wirken müs-
sen. Offenbar hat die russische Führung trotz 
der erwarteten Sanktionen im Angriffskrieg 
aber höhere Nutzen als Kosten gesehen und 
trotz Sanktionsdrohung das geltende Völker-
recht gebrochen. Es ist natürlich möglich, 
dass sich Russland verkalkuliert hat, indem es 
die Härte der westlichen Sanktionen unter-
schätzt hat. Analytisch zielführender ist aller-
dings, der russischen Führung zu unterstellen, 
sie hätte die Sanktionen im Großen und 
Ganzen vorhergesehen. Dann wäre es nicht 
zu erwarten, dass Russland sich wegen der 
Verhängung der Sanktionen aus dem ero-
berten Gebiet zurückzieht. Dennoch ist es 

erforderlich, dass die westlichen Sanktionen 
bestehen bleiben. Eine Rücknahme würde 
den Angriffskrieg Russlands erst recht ein-
träglich für die russische Führung machen. 
Wichtiger noch: Die Glaubwürdigkeit der 
nächsten impliziten oder expliziten Sanktions-
drohung wäre dahin. 

Die Sanktionen umfassen Exportverbote für 
Güter und Technologie, die für militärische 
Zwecke genutzt werden können, preisliche 
Beschränkungen betreffend den Import von 
Erdöl und Erdgas, Einschränkungen im Ge-
schäftsverkehr zwischen Finanzinstitutionen, 
Reiseverbote für eine lange Liste von Perso-
nen und das Einfrieren von Auslandsvermö-
gen der russischen Zentralbank sowie von 
russischen Firmen und Personen. Damit ist 
das nach der Krim-Annexion verhängte 
Sanktionsregime deutlich verschärft worden. 
Russland hat mit Gegenmaßnahmen rea-
giert, die in einer schrittweisen Reduktion der 
Gasexporte in die EU bestanden. Aktuell lie-
gen sie laut Angaben des Thinktanks Bruegel 
bei etwa einem Achtel bis einem Sechstel 
der bisher üblichen Menge. 

Die Wirksamkeit von 
Sanktionen als geoöko-
nomisches Instrument ist 
von zahlreichen polit-
ökonomischen Faktoren 
abhängig. 
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Die wirtschaftlichen Auswirkungen der ver-
hängten Sanktionen sind deutlich (Abbil-
dung 4). Im Zeitraum Februar 2022 bis De-
zember 2022 gingen die importierten und 
die exportierten Mengen im Außenhandel 
mit Russland um jeweils etwa 50% zurück; die 
Exporte sanken dabei schneller als die Im-
porte, die vor allem aus Energielieferungen 
bestehen, auf die die EU zunächst keine 
Sanktionen erhoben hatte. Die Exporte 
scheinen sich bei 50% einzupendeln, wäh-
rend der Trend bei den Importen weiterhin 
negativ ist. In laufenden Preisen (Euro) sieht 

das Bild bei den Exporten sehr ähnlich aus, 
während der Wert der Importe sich vom Tief-
punkt im Mai 2020 bis zum Kriegsbeginn fast 
vervierfachte. Der Grund liegt im starken An-
stieg der Preise für Rohöl und vor allem für 
Erdgas, die sich nach dem COVID-19-
Schock und einer überraschend starken 
weltweiten Nachfrage im Jahr 2021 drastisch 
verteuerten. Weil die europäischen Exporte 
schnell einbrachen und es hier keine kom-
pensierenden Preiseffekte gab, verschlech-
terte sich die bilaterale Handelsbilanz der EU 
mit Russland zunächst deutlich. 

 

Abbildung 4:  Außenhandel der EU 27 mit Russland 
Saison- und arbeitstagsbereinigt 

  

Q: Eurostat, WIFO-Darstellung. Vertikale Linie: Ausbruch des Ukraine-Krieges. 

 

Dieses empirische Bild passt gut zu den Er-
wartungen, die mithilfe der Literatur gebildet 
werden können (Dai et al., 2021). Umfas-
sende Handelssanktionen reduzieren den 
Güterhandel innerhalb eines Jahres um 
etwa 75%; teilweise Sanktionen wirken weni-
ger stark. Im Vergleich kann das Sanktionsre-
gime gegen Russland als mittelmäßig streng 
gelten. Solange das Sanktionsregime des 
Westens wichtige Importgüter Russlands wie 
etwa pharmazeutische Produkte nicht mit 
Exportverboten belegt, werden die Exporte 
nicht weiter einbrechen. Der deutliche Rück-
gang der Weltmarktpreise für Erdöl und Erd-
gas wird aber zu einer spürbaren Reduktion 
des Handelsbilanzüberschusses Russlands mit 
der EU führen. 

Betrachtet man den Außenhandel der EU 
nach breiten Gütergruppen, so ist festzustel-
len, dass die Importe fast aller Waren stark 
zurückgegangen sind, wenn man die Werte 
des letztverfügbaren Monats Dezember 2022 
mit jenen vom Februar 2022 vergleicht (Ab-
bildung 5). Im Bereich der mineralischen 
Brennstoffe betrug der Importwert im De-
zember 51% des Wertes vom Februar 2022 

(saisonal und kalendarisch bereinigt); diese 
Produktgruppe dominiert die EU-Importe aus 
Russland. Bei den Exporten der EU nach 
Russland ist die Lage etwas durchwachse-
ner. Hier zeigt sich, dass die Exporte im Che-
miebereich deutlich weniger eingebrochen 
sind als etwa im Maschinen- und Fahrzeug-
bau oder im Bereich der bearbeiteten Wa-
ren. Hier prägen die Gegensanktionen Russ-
lands das Geschehen; dort, wo keine der 
beiden Parteien Maßnahmen ergriffen hat, 
leidet der Handel am wenigsten. Dass die 
Sanktionen wirtschaftlich wirken, sieht man 
auch an der Tatsache, dass die russische 
Ölsorte Urals seit April 2022 um 22 $ bis 35 $ je 
Barrel billiger gehandelt wird als die ver-
gleichbare Nordseesorte Brent. 

Neben der Wirkung der Sanktionen auf den 
bilateralen Handel Russlands mit den sankti-
onierenden Ländern stellt sich die Frage, ob 
Russland auf andere Märkte ausweichen 
kann, um die Sanktionen des Westens zu um-
gehen. Schließlich umfasst die Liste der sank-
tionierenden Länder wichtige Handels-
partner Russlands wie die Türkei, Indien oder 
China nicht. Die Entwicklungsländer haben 
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Obwohl Russland teil-
weise auf andere 

Märkte ausweichen 
kann und das Sanktions-

regime nur mittelmäßig 
streng ist, fügen die 

Sanktionen Russland 
langfristig erheblichen 

Schaden zu. 
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sich vollständig der Sanktionen enthalten. Es 
ist daher zu erwarten, dass es zu einer Han-
delsumlenkung zugunsten dieser Länder 
kommt. Bisher ist der Effekt vor allem im Be-
reich des Handels mit Rohöl sichtbar; hier ist 
mit Indien ein großer neuer Käufer aufge-
taucht (Darvas & Martins, 2022). China 
scheint dagegen nicht im großen Ausmaß 
als Ersatzmarkt einzuspringen, weil dafür die 
Transportkapazitäten fehlen. Daten über 
globale Schiffsbewegungen sprechen hier 

eine klare Sprache. Die Koalition der sanktio-
nierenden Länder versucht, ihre Sanktionen 
zu extraterritorialisieren, indem sie Finanz- 
oder Versicherungsdienstleistungen, die für 
die Abwicklung von Geschäften Dritter mit 
Russland erforderlich sind, sanktioniert. Sie 
könnte noch weiter gehen und auch Länder 
sanktionieren, die nach wie vor mit Russland 
Handel treiben. Das würde vermutlich zu 
Gegenreaktionen der Drittländer führen und 
ist daher potenziell gefährlich. 

 

Abbildung 5: Außenhandel der EU 27 mit Russland nach Warengruppen  
Dezember 2022, saison- und arbeitstagsbereinigt, Februar 2022 = 100 

  

Q: Eurostat.  

 

Die Handelsumlenkungseffekte dürften je-
doch den entfallenen Handel zwischen Russ-
land und den traditionellen Partnerländern 
nicht kompensieren. Das ist schon deshalb 
unwahrscheinlich, weil Russland wohl schon 
vor den Sanktionen Geschäfte mit Indien 
abgewickelt hätte, wenn das für beide Sei-
ten lukrativer gewesen wäre.  

Felbermayr et al. (2023) haben Modellsimu-
lationen angestellt, die zeigen, welche Ef-
fekte eine Entkoppelung der russischen Wirt-
schaft von jener der sanktionierenden Län-
der in der langen Frist haben würde. Es zeigt 
sich, dass der bilaterale Handel fast zur 
Gänze verschwinden würde (Abbildung 6). 
Das geht über die bisher beobachteten Ef-
fekte hinaus, weil die Simulation eine völlige 
Handelsunterbrechung unterstellt. In dieser 
Situation käme es langfristig zu erheblicher 
Handelsumlenkung. Die Exporte Russlands in 
Drittländer würden um fast 60% zulegen (al-
lerdings von oft niedrigen Niveaus ausge-
hend), die Exporte der sanktionierenden 
Länder blieben hingegen weitgehend 

unverändert. Die Importe Russlands aus Dritt-
ländern (vor allem aus China) würden sogar 
sinken, weil die Sanktionen Russland langfris-
tig wirtschaftlich schaden. Daher wären die 
Einkünfte Russlands kleiner und die Nach-
frage nach Gütern insgesamt geringer. Die 
sanktionierende Koalition würde hingegen 
mehr aus Drittländern importieren – vor al-
lem Rohstoffe. Der Gesamteffekt bliebe 
aber überschaubar. Die Exporte Russlands 
würden um knapp 45% einbrechen. Das 
zeigt, dass die Handelsumlenkung die Han-
delszerstörung durch die Sanktionen nicht 
aufwiegen kann. Daraus resultiert im Falle 
Russlands eine Verringerung des realen Pro-
Kopf-Einkommens um fast 10%. Auch die 
sanktionierende Koalition muss mit insgesamt 
geringeren Exporten rechnen; die Einkom-
menseffekte wären mithin ebenfalls negativ, 
aber, in Prozentpunkten betrachtet, um den 
Faktor 50 kleiner. Obwohl die Koalition der 
sanktionierenden Länder relativ klein ist, fü-
gen die Maßnahmen des Westens Russland 
in der langen Frist erheblichen Schaden zu. 
Für 2022 wird mit einer Schrumpfung der 
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russischen Wirtschaft um etwa 3,5% gerech-
net, für 2023 um etwa 2,5%. Ohne die Sankti-
onen wäre sie vermutlich gewachsen, kumu-
liert wären +4% realistisch. Damit zeigt sich, 
dass die simulierten 10% Einbruch der Wirt-
schaftsleistung durchaus plausibel sind. Die 
Analyse von Felbermayr et al. (2023) zeigt al-
lerdings auch, dass innerhalb der Koalition 
der sanktionierenden Länder starke 

Heterogenitäten existieren. So liegt der lang-
fristige Schaden im Baltikum bei etwa 2% der 
Wirtschaftsleistung pro Kopf; in Norwegen 
steigt diese hingegen (aufgrund positiver 
Handelsumlenkungseffekte) um fast 1%. 
Deutschland hätte langfristig mit einem 
Schaden von 0,4% zu rechnen. Die USA kä-
men hingegen ohne Nachteile aus dem 
Wirtschaftskrieg. 

 

Abbildung 6: Langfristige Effekte einer vollständigen wirtschaftlichen Entkoppelung Russlands vom "Westen" 

 

Q: Felbermayr et al. (2023), WIFO-Darstellung. Annahme: Der Handel zwischen der EU, den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Kanada sowie 
Südkorea ("EU+USA") und Russland komplett eingestellt.  

6. Schlussfolgerungen 

Geopolitische Konflikte werden zunehmend 
mit ökonomischen Mitteln ausgetragen. 
Blackwill und Harris (2016) sprechen daher 
von "Krieg mit anderen Mitteln". Die Sanktio-
nen des Westens gegen Russland nach des-
sen Angriff auf die Ukraine und Russlands 
Gegensanktionen sind Beispiele für die Ver-
wendung wirtschaftlicher Interdependenz 
als Waffe. Spätestens seit dem Februar 2022 
ist klar, dass die Phase geopolitischer Ruhe in 
der Weltwirtschaft endgültig vorbei sein 
dürfte. Die Zeitenwende, von der in der Poli-
tik im Jahr 2022 oft die Rede war, hat sich in 
Wahrheit aber rund um das Jahr 2008 ereig-
net. Seither wächst der Weltgüterhandel 
nicht mehr schneller als die globale Güter-
produktion. Die Zahl an protektionistischen 
Maßnahmen nimmt zu. Waren vor 15 Jahren 
auf bilateraler Ebene noch etwa 200 Wirt-
schaftssanktionen aufrecht, so ist ihre Zahl im 
Jahr 2022 auf knapp 600 gestiegen. Der Ein-
satz von negativen Wirtschaftssanktionen für 
geopolitische Zwecke mag humaner sein als 
der Einsatz von Waffen; gleichwohl ist er 
teuer und hat Nebeneffekte. Daher ist es 
von großer Bedeutung, dass sich die Regie-
rungen über ihre geostrategischen Rivalen 
gut informieren, ihre und die eigenen Ver-
letzlichkeiten gut kennen und das geoöko-
nomische Instrumentarium modernisieren. 
Sie müssen ihr Wissen über die globalen Lie-
ferketten vergrößern und die Anreize der 

Unternehmen besser verstehen, damit sie ra-
tional handeln können. 

Es ist klar, dass der Staat angesichts geopoli-
tischer Spannungen Eingriffe in den Freihan-
del erfolgreich begründen kann. Denn die 
Unternehmen internalisieren nicht, welche 
machtpolitischen Auswirkungen ihre Import- 
oder Exportentscheidungen haben; dafür 
sind selbst große Konzerne systemisch zu un-
bedeutend. Es liegt mithin eine sicherheits-
politische Externalität vor, die es zu minimie-
ren gilt. Alles, was es den Unternehmen er-
leichtert, ihre Beschaffungs- und Absatz-
märkte zu diversifizieren, hilft. Hohe Zölle sind 
dabei sicher nicht förderlich; ganz im Ge-
genteil, Handelsabkommen wie etwa jenes 
der EU mit Korea schaffen Möglichkeiten der 
Diversifizierung unter Bedingungen der 
Rechtssicherheit. Staatliche Kreditgarantien, 
die bisher nur für Exportgeschäfte verfügbar 
sind, sollten auch für Importe nutzbar sein. 
Insgesamt sollte die Politik auf Konsistenz ih-
res Gesamtansatzes achten. Soll zur Reduzie-
rung der sicherheitspolitischen Externalität 
die Beschaffung diversifiziert werden, könnte 
sich ein Lieferkettengesetz, das pro Lieferan-
ten zusätzliche fixe Kosten verursacht, als Bu-
merang herausstellen. Ebenso könnte es 
langfristig schädlich sein, bei Lieferketten-
problemen den betroffenen Unternehmen 
großzügig zu helfen. Denn dann verfestigt 
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sich die Erwartung, dass bei geoökonomisch 
verursachten Lieferkrisen eine vorab erfolgte 
Verengung der Lieferantenbasis durch staat-
liche Hilfen kompensiert wird. Eine solche 
"Vollkaskoversicherung" von Unternehmen 
bei Produktionsausfällen führt zu übertriebe-
ner Risikonahme und verstärkt die sicher-
heitspolitische Externalität. 

Aber Diversifizierung hilft nicht immer, denn 
für viele Rohstoffe steht nur eine sehr be-
grenzte Zahl von Lieferländern zur Verfü-
gung. Daher kann es sinnvoll sein, dass die 
EU-Länder gemeinsame strategische Reser-
ven für wichtige Rohstoffe anlegen und 
diese dann auch gemeinsam einsetzen. Au-
ßerdem könnten steuerliche Anreize für La-
gerhaltung und zur Förderung von Recycling 
(Urban Mining, Circular Economy) effiziente 
und effektive Instrumente darstellen, um die 
Resilienz der Unternehmen und damit die Er-
pressbarkeit der Regierungen zu vermindern. 

Ganz oben auf der Prioritätenliste müssten 
auch eine erneuerte Außenwirtschaftsdiplo-
matie und strategische Partnerschaften zur 
Verfolgung eines "European Interest" stehen. 

Geoökonomisch ist die wichtigste Ressource 
der EU der Binnenmarkt. Das sollten sich die 
EU und die Mitgliedsländer bei der Ausfor-
mung der neuen Außenwirtschaftsstrategie 
"Open Strategic Autonomy" stets vor Augen 
halten. Je tiefer, innovativer, größer und dy-
namischer der eigene Markt ist, umso mehr 
kann die EU mit der Androhung einer Ver-
weigerung des Marktzutritts Drittländer be-
eindrucken. Nur dann werden neue Instru-
mente wie der CO2-Grenzausgleichsmecha-
nismus, das Anti-Zwangs-Instrument ("Anti-
Coercion"-Instrument) oder das Instrument 
für das internationale Beschaffungswesen 
("International Procurement Instrument") 
wirklich effektiv sein. 
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